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Reglement über das Interne Kontrollsystem (IKS) 
 
 
Gestützt auf Art. 54 Abs. 2 der Verordnung über die Pensionskasse Uri erlässt die Kassenkommission vorliegen-
des Reglement über das IKS. Es regelt deren Ausgestaltung und Umsetzung. 
 
Art. 1 Definition und Zweck 
1 Das IKS umfasst alle von der Kassenkommission, von den eingesetzten Kommissionen und von der Kassen-

verwaltung planmässig angeordneten Vorgänge, Methoden, Kontrollmassnahmen, Regelungen und Aktivitäten, 

die dazu dienen, einen ordnungsgemässen Ablauf der Geschäftstätigkeit sicherzustellen und das Vermögen 

sowie die Rechte der Destinatäre zu schützen.   
2 Organisatorische Massnahmen des IKS sind grundsätzlich in die Abläufe und die Geschäftsprozesse integriert, 

d.h. sie erfolgen arbeitsbegleitend resp. sind dem Arbeitsvollzug unmittelbar vor- oder nachgelagert.  
3  Mit dem IKS sollen die Risiken identifiziert, abgesichert, standardisiert und dokumentiert werden. Damit werden 

die Zuständigkeiten, Organisation, Prozesse und Verantwortlichkeiten geregelt.  

 
Art. 2 Methode und Grundsätze 

1  Das IKS verfolgt einen risikoorientierten Ansatz und besteht fünf Kernpunkten: 

• Kontrollumfeld 

• Risikoanalyse und -beurteilung 

• Steuerungs- und Kontrollmassnahmen 

• Information und Kommunikation 

• Überwachung 
2  Die Kassenkommission trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige 

Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern  

oder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung 

zu gewährleisten. 
3 Die Ausgestaltung des IKS hat die Grösse, die Komplexität der Geschäftstätigkeiten und die Struktur der Pensi-

onskasse angemessen zu berücksichtigen. Der Fokus liegt dabei auf den relevanten Schlüsselrisiken und           

-kontrollen in den Bereichen Beitragserhebung (inkl. Vorsorgekapital), Leistungserbringung, Vermögensverwal-

tung, Informatik, Unterdeckung und PK Verwaltung (v.a. Personalwesen, Verwaltungsaufwand). Unter Berück-

sichtigung von Kosten- und Nutzenüberlegungen sind wo immer möglich automatisierte Kontrollen einzusetzen.  

Art. 3 Kontrollumfeld 

1  Kassenkommission und Kassenverwaltung sind Vorbild für eine professionelle Führung sowie Abwicklung der 
Geschäftstätigkeiten.  

2  Bei der Aufgaben- bzw. Auftragsvergabe sind sowohl bei den Mitarbeitenden wie auch bei den externen Beauf-
tragten, deren Integrität und fachliche Qualifikationen zu beachten. Verstösse gegen Vorschriften und interne 
Weisungen führen zu nachvollziehbaren Konsequenzen.  
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Art. 4 Risikoanalyse und -beurteilung 
1  Kassenkommission und Geschäftsführung nehmen mindestens einmal pro Jahr eine Risikoanalyse und Risiko-

beurteilung vor. Dabei werden die für die Pensionskasse wesentlichen Risiken bezüglich Auswirkungen auf die 
versicherungstechnische Bilanz bzw. die Finanzbuchhaltung ermittelt.  

2 Die Risiken werden mit folgendem Schema bewertet: 

Schadenausmass (in TCHF)    Risikoeinstufung    

0 bis 250       tief      
250 bis 500       mittel     
über 500       hoch      

 
Art. 5 Steuerungs- und Kontrollmassnahmen 
1  Basierend auf der Risikoanalyse und –beurteilung definiert die Kassenkommission automatisierte oder manuelle 

Kontrollmassnahmen wie IT-Kontrollen, Abstimmungen, Durchsicht, Autorisierungen und Funktionentrennung. 
Die Kontrollmassnahmen werden jährlich überprüft und allenfalls angepasst.  

2 Bei den ausgelagerten Bereichen stellt die Kassenkommission sicher, dass die externen Anbieter über ange-
messene interne Kontrollen verfügen.  

 
Art. 6 Information und Kommunikation 
Der Geschäftsführer als IKS-Delegierter koordiniert das IKS und stellt der Kassenkommission geeignete Informa-
tionsinstrumente zur Wahrnehmung ihrer Führungsaufgabe zur Verfügung.  
 
Art. 7 Überwachung 
1 Der IKS-Delegierte überwacht die Einhaltung dieser IKS-Grundsätze. Er stellt sicher, dass die Risikoanalyse 

und -beurteilung durch Kassenkommission und Kassenverwaltung jährlich vorgenommen wird.  
2 Mindestens einmal pro Jahr überwacht er die Wirksamkeit der IKS, indem er überprüft, ob die internen Kontrol-

len auch wirklich erfolgen und ob diese den IKS-Anforderungen nach wie vor genügen.  
 
Art. 8 Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt rückwirkend per 1. Januar 2013 in Kraft.  
2 Die Kassenkommission legt dieses Reglement und allfällige Änderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zur 

Kenntnisnahme vor. 
  
 
_____________________________ __________________________ 
Josef Dittli, Regierungsrat Kurt Rohrer 
Präsident Kassenkommission Geschäftsführer 
 
 
In Kraft seit: 1. Januar 2013 
Beschlossen durch die Kassenkommission: 27. März 2013 
 

 


